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1. Lage und räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Das Plangebiet befindet sich am südlichen Rand der Schwerter Innenstadt. Nordwestlich wird es be-

grenzt durch die Hagener Straße, südwestlich durch die Liethstraße und nordöstlich durch den Spielplatz 

an der Ruhrstraße. Im Südosten endet der Geltungsbereich des Bebauungsplanes an den südlichen 

Grundstücksgrenzen der Bebauung südlich der Kleinen Jahnstraße.  

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der folgenden Übersicht zum Bebauungsplan Nr. 21 

„Jahnstraße“ zu entnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ehemalige Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes 

Der Bebauungsplan Nr. 21 „Jahnstraße“ ist am 28.11.1967 in Kraft getreten. Er verfolgte im Wesentli-

chen das städtebauliche Ziel der Schaffung von Baugrundstücken für den Wohnungsbau im Bereich 

der Hinterlandflächen zwischen Ruhrstraße und Liethstraße. Darüber hinaus sollten Flächen für eine 

möglicherweise notwendige Verbreiterung der Verkehrsflächen von Ruhrstraße, Liethstraße und Ha-

gener Straße gesichert werden.   
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3. Anlass für die Aufhebung  

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind fast durchweg realisiert worden und das Gebiet ist, nach 

den Möglichkeiten, die der Bebauungsplan bietet, komplett bebaut. Aktuell gibt es den Wunsch eines 

Grundstückseigentümers eine Hinterlandbebauung auf seinem Grundstück zu realisieren, die allerdings 

auf Grundlage des geltenden Bebauungsplanes planungsrechtlich nicht zulässig wäre. Nach Aufhebung 

des Bebauungsplanes könnte ein solches Vorhaben auf Grundlage von § 34 BauGB zugelassen werden. 

In Folge dessen hätten auch weitere angrenzende Eigentümer dann ggfs. die Möglichkeit, An-, Erwei-

terungs- oder Umbauten zu realisieren. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Baulandknappheit in der 

Stadt Schwerte könnten so im Sinne der Nachverdichtung Wohnraum geschaffen und zusätzlich die 

Ziele des durch den Rat der Stadt Schwerte verabschiedeten Handlungskonzepts Wohnen unterstützt 

werden. 

4. Mögliche Konsequenzen für den Geltungsbereich nach der Aufhebung  

Bei der Aufhebung des Bebauungsplanes ist gem. § 1 Abs. 7 BauGB insbesondere zu bedenken, wel-

che Folgen die Aufhebung eines Bebauungsplanes für die Betroffenen hat, ob die weitere Entwicklung 

des Gebietes auf der Rechtsgrundlage des § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im 

Zusammenhang bebauten Ortsteile) erfolgen kann, oder ob ein dringendes Planungserfordernis für die 

Gemeinde vorliegt. 

Die Bebauung des Gebietes ist weitestgehend abgeschlossen; die Erschließungsanlagen sind ebenfalls 

fertiggestellt. Die weitere bauliche Entwicklung des Gebiets dürfte von An-, Erweiterungs- und Um-

bauten sowie Nutzungsänderungen geprägt sein, die auch auf der Rechtsgrundlage des § 34 BauGB 

geregelt werden können.  

Bodenrechtlich relevante Spannungen, die nur durch Instrumente der Bauleitplanung gelöst werden kön-

nen – wie z.B. der Schutz vor Immissionen – sind im vorliegenden Fall nicht gegeben. 

Nachteilige Auswirkungen für die Betroffenen sind auch nicht ersichtlich, so dass die ersatzlose Aufhe-

bung des Bebauungsplanes vorgesehen ist.  

5. Entschädigungsansprüche  

Wird die zulässige Nutzung eines Grundstücks aufgehoben oder geändert und tritt dadurch eine nicht 

nur unwesentliche Wertminderung des Grundstücks ein, kann der Eigentümer nach der Vorschrift des § 

42 BauGB eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. Diese richtet sich innerhalb der Frist 

von 7 Jahren ab deren Zulässigkeit nach dem Unterschied zwischen dem Wert des Grundstücks aufgrund 

der zulässigen Nutzung und seinem Wert, welcher sich als Folge der Aufhebung oder Änderung ergibt. 

Nach Ablauf der 7-jährigen Frist kann nur noch ein Schaden wegen Wegfall bzw. Einschränkung der 

ausgeübten Nutzung geltend gemacht werden. Im vorliegenden Fall sind durch die Aufhebung des Be-

bauungsplans keine Entschädigungsansprüche begründet. 
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6. Umweltbericht gem. § 2 Abs. 4 und 2a BauGB 

6.1 Vorbemerkung 

Da gem. § 1 Abs. 8 BauGB die Vorschriften zur Aufstellung von Bauleitplänen gleichermaßen für deren 

Änderung, Ergänzung und Aufhebung gelten, ist für die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Jahn-

straße“ ein Umweltbericht zu erstellen. 

Dabei sind die voraussichtlichen Auswirkungen, welche die Durchführung der Planung auf die Umwelt 

hat, zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Zu berücksichtigen sind insbesondere die konkreten, 

nachteiligen Folgen des Planes. 

Im Falle der Aufhebung eines Bebauungsplanes geht es insofern darum, einen bestimmten planungs-

rechtlichen Status gem. § 30 BauGB in einen Status gem. § 34 BauGB überzuleiten. Dieser verfahrens-

rechtliche Vorgang stellt den materiellen Hintergrund dar, vor dem die Umweltprüfung zu erfolgen hat.  

Problematisch ist dabei eine klare Wertung, da es sich im Ergebnis nicht um eine Planung handelt, son-

dern lediglich um eine „Planersatzvorschrift“, die in ihrer Aussagekraft nur schwer konkretisierbar ist. 

Zur besseren Handhabung wird ein plausibles, gem. § 34 BauGB mögliches Szenario unterstellt, das 

sich eng an den bestehenden Verhältnissen orientiert. 

Die Realnutzung spielt vor diesem Hintergrund, im Unterschied zum „klassischen“ Fall einer Bebau-

ungsplanaufstellung, nur eine mittelbare Rolle, nämlich insoweit, als dass sie die Ausgangssituation für 

einen künftigen (möglichen) Umweltzustand bildet, der ins Verhältnis zu setzen ist mit dem derzeitigen 

Planungsstatus in Form der Inhalte des Bebauungsplanes Nr. 21. 

Rechtliche Rahmenbedingungen  

Die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege müssen 

im Regelverfahren bei der Aufstellung von Bauleitplänen berücksichtigt werden (§ 2 Abs. 4 BauGB). 

Gleiches gilt für die Aufhebung. 

Zu den Umweltbelangen zählen laut § 1 Absatz 6 Nr. 7 BauGB insbesondere  

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-

kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,  

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesna-

turschutzgesetzes,  

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevöl-

kerung insgesamt,  

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,  

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwäs-

sern,  

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie,  

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Was-

ser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts,  
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h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverord-

nung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenz-

werte nicht überschritten werden,  

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den 

Buchstaben a bis d,  

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die 

aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Un-

fälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben a bis d und i.  

 

6.2 Einleitung 

Lage, Inhalt und Ziele des Planes bzw. seiner Aufhebung 

Das Plangebiet befindet sich am südlichen Rand der Schwerter Innenstadt. Es liegt südöstlich der Ha-

gener Straße und wird über die Liethstraße sowie die Ruhrstraße erschlossen.  

Das Plangebiet liegt außerhalb des Geltungsbereichs des Landschaftsplans Nr. 6 im Raum Schwerte/ 

Kreis Unna. 

Ziele des Umweltschutzes 

Nachfolgend werden – der Anlage zu §§ 2 Abs. 4 und 2a BauGB entsprechend - die für die Bauleitpla-

nung bedeutsamen und aus den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen abgeleiteten Ziele des Um-

weltschutzes – nach Schutzgütern geordnet – dargelegt. 

 

Schutzgut Quelle Zielaussage 

Mensch, 

menschliche 

Gesundheit, 

Bevölke-

rung 

Baugesetzbuch Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Auf-

stellung der Bauleitpläne, insbesondere die Verminderung von 

Emissionen. 

 Bundesimmissions-

schutzgesetz inkl. Ver-

ordnungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des 

Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeu-

gung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, er-

hebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigun-

gen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und 

ähnliche Erscheinungen). 

 TA Lärm Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge. 
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 DIN 18005 Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse für die Be-

völkerung ist ein ausreichender Schallschutz notwendig, dessen 

Verringerung insbesondere am Entstehungsort, aber auch durch 

städtebauliche Maßnahmen in Form von Lärmvorsorge und -

minderung bewirkt werden soll. 

Tiere,  

Pflanzen,  

biologi-

sche Viel-

falt  
 

Bundesnaturschutzge-

setz/Landesnaturschutz-

gesetz NRW 

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und 

als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für 

die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Be-

reich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit er-

forderlich, wiederherzustellen, dass 

• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, 

• die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähig-

keit der Naturgüter, 

• die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten 

und Lebensräume sowie 

• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungs-

wert von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind. 

 Baugesetzbuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFH- und Vogelschutz-

richtlinie 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere die Be-

lange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege, insbesondere 

• die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 

Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 

Landschaft und die biologische Vielfalt sowie 

• die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erhebli-

cher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in 

seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Bestand-

teilen (Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz) 

 zu berücksichtigen. 

Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen von gemeinschaftlicher Bedeu-

tung zur Sicherstellung einer biologischen Vielfalt und insbeson-

dere die Erhaltung wildlebender Vogelarten. 
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Fläche Baugesetzbuch 

 

 

 

 

 

 

Bundesnaturschutzge-

setz 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen 

werden. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inan-

spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglich-

keiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wie-

dernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere 

Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenver-

siegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirt-

schaftliche oder als Wald genutzte Flächen sollen nur im notwen-

digen Umfang umgenutzt werden. 

Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume 

sind vor weiterer Zerschneidung zu bewahren. Die erneute Inan-

spruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebauung un-

bebauter Flächen im beplanten und unbeplanten Innenbereich, 

soweit sie nicht für Grünflächen vorgesehen sind, hat Vorrang 

vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich. 

Verkehrswege, Energieleitungen und ähnliche Vorhaben sollen 

landschaftsgerecht geführt, gestaltet und gebündelt werden. 

Boden 

 

Bundesbodenschutzge-

setz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baugesetzbuch 

 

Ziele des BBodSchG sind 

• der langfristige Schutz des Bodens hinsichtlich seiner Funk-

tionen im Naturhaushalt, insbesondere als 

o Lebensgrundlage und -raum für Menschen, Tiere 

und Pflanzen, 

o Bestandteil des Naturhaushalts mit seinen Wasser- 

und Nährstoffkreisläufen, 

o Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen 

(Grundwasserschutz), 

o Archiv für Natur- und Kulturgeschichte, 

o Standorte für Rohstofflagerstätten, für land- und 

forstwirtschaftliche sowie siedlungsbezogene und 

öffentliche Nutzungen, 

• der Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderun-

gen, 

• Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher Bo-

denveränderungen, 

• die Förderung der Sanierung schädlicher Bodenveränderun-

gen und Altlasten. 

Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch 

Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und In-

nenentwicklung zur Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme 

von Böden. 
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Kulturgüter 

und sonstige 

Sachgüter 

Baugesetzbuch 

 

 

Denkmalschutzgesetz 

NRW 

 

Bundesnaturschutzge-

setz 

Berücksichtigung der Belange der Baukultur, des Denkmalschut-

zes und der Denkmalpflege, Bewahrung erhaltenswerter Ort-

steile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer o-

der städtebaulicher Bedeutung (einschließlich des Ortsbildes) 

Schutz, Pflege, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche Erfor-

schung von Denkmälern (Bau- und Bodendenkmäler, bewegli-

che Denkmäler, Denkmalbereiche) 

Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaf-

ten, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, sind vor 

Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen 

zu bewahren. 

Wasser Wasserhaushaltsgesetz Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und 

als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaf-

tung zum Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung ver-

meidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen. 

 Landeswassergesetz Ziel der Wasserwirtschaft ist der Schutz der Gewässer vor ver-

meidbaren Beeinträchtigungen und die sparsame Verwendung 

des Wassers sowie die Bewirtschaftung von Gewässern zum 

Wohl der Allgemeinheit. 

Luft Bundesimmissions-

schutzgesetz inkl. Ver-

ordnungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des 

Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeu-

gung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, er-

hebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigun-

gen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und 

ähnliche Erscheinungen). 

 TA Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie deren 

Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die ge-

samte Umwelt. 

Klima Landesnaturschutzge-

setz NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur 

Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes (und da-

mit auch der klimatischen Verhältnisse) als Lebensgrundlage des 

Menschen und für seine Erholung. 

Landschaft Bundesnaturschutzge-

setz/Landesnaturschutz-

gesetz NRW 

 

 

 

 

Schutz, Pflege, Entwicklung und ggfs. Wiederherstellung der 

Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebens-

grundlage des Menschen auch in Verantwortung für die künfti-

gen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur 

dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit so-

wie des Erholungswertes von Natur und Landschaft. 
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Baugesetzbuch  

 
 

Vermeidung/Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchti-

gungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funkti-

onsfähigkeit des Naturhaushaltes. 

   

 

Die genannten Ziele des Umweltschutzes haben – ungeachtet der Aufhebung des Bebauungsplanes – 

weiterhin ihre Gültigkeit.  

6.3 Umweltauswirkungen 

Bestandsaufnahme, Auswirkungen und Maßnahmen zu den Schutzgütern: 

Mensch, menschliche Gesundheit, Bevölkerung  

Unter dem Schutzgut Mensch sind die Bevölkerung im Allgemeinen und ihre Gesundheit sowie Wohl-

befinden zu verstehen. Neben der Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und dem Schutz und der 

Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen sind als Schutzziele das gesunde Wohnen und die Re-

generationsmöglichkeiten zu betrachten. Daraus abgeleitet sind das Wohnen, das Wohnumfeld und die 

Erholungsfunktion sowie die Gesundheit und das Wohlbefinden zu berücksichtigen.  

Im Bebauungsplan Nr. 21 waren Immissionsschutzbelange nicht genannt bzw. geregelt. Am nordwest-

lichen Rand des Plangebiets bestehen Lärmemissionen durch den Verkehr auf der Hagener Straße. 

Nach der Aufhebung kann bei neuen Vorhaben die Beurteilung von z.B. Lärmimmissionen in jedem 

Einzelfall auf aktuellerer Grundlage erfolgen. 

Die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Mensch sind insgesamt als geringfügig einzustufen. Durch 

die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 21 ergeben sich keine negativen Auswirkungen. 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Bei dem Schutzgut Tiere und Pflanzen stehen der Schutz der Arten und ihrer Lebensgemeinschaften in 

ihrer natürlichen Artenvielfalt und der Schutz ihrer Lebensräume und -bedingungen im Vordergrund. 

Lebensräume mit besonderen Funktionen für Tiere und Pflanzen und ihre Ausbreitungsmöglichkeiten 

sind dabei besonders zu berücksichtigen. Daraus lassen sich die Biotopfunktion und die Biotopvernet-

zungsfunktion ableiten.  

Die Aufhebung des Bebauungsplanes löst keine Eingriffe in die Fauna und Flora von Natur und Land-

schaft aus. Tier- und Pflanzengemeinschaften bleiben von der Aufhebung in den unbebauten Flächen 

und Hausgärten des Plangebietes unberührt. Die Baumschutzsatzung der Stadt Schwerte bleibt von der 

Aufhebung unberührt. Ebenso unberührt bleiben die durch das Bundesnaturschutzgesetz festgesetzten 

Ruhezeiten, sodass Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 01.03 bis 

30.09 nicht abgeschnitten oder auf Stock gesetzt werden dürfen. 
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Fläche 

Das Schutzgut Fläche beschäftigt sich mit der Thematik des Flächenverbrauchs bzw. der Flächeninan-

spruchnahme besonders durch bauliche Nutzung und Versiegelung. Gemäß § 1a Absatz 2 des BauGB 

soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden und künftige bauliche Entwick-

lungen nach Möglichkeit im Innenbereich, auf bereits genutzten sowie verdichteten Flächen z.B. in Bau-

lücken, auf Flächen mit Gebäudeleerstand und Brachen vorgenommen werden. Landwirtschaftliche, als 

Wald bewirtschaftete oder unbebaute Flächen sollen nur im notwendigen Umfang genutzt werden. 

Das Plangebiet ist bereits nahezu komplett bebaut und entwickelt. Weitere Beeinträchtigung des Schutz-

guts Fläche können in geringem Maße durch Nachverdichtungsmaßnahmen entstehen, insbesondere vor 

dem Hintergrund einer Förderung der Innenentwicklung werden diese jedoch als vertretbar eingestuft. 

Boden 

Das Schutzgut Boden hat unterschiedliche Funktionen für den Naturhaushalt. Es dient vor allem als 

Lebensgrundlage und –raum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Darüber hinaus sind 

seine Wasser- und Nährstoffkreisläufe, seine Filter-, Puffer- und seine Grundwasserschutzfunktion so-

wie seine Bedeutung für die Natur- und Kulturgeschichte zu schützen. Zu berücksichtigen sind die Bi-

otopbildungsfunktion, Grundwasserschutzfunktion, und die Abflussregelungsfunktion als bewertungs-

relevante bodenökologische Funktionen.  

Soweit in einzelnen Fällen durch Umbauten und Erweiterungen Nachverdichtungen im Rahmen des § 

34 BauGB erfolgen, ist dies im Kontext der Innenentwicklung vertretbar. 

Im nordwestlichen Bereich des Geltungsbereiches des aufzuhebenden Bebauungsplanes ist im Altlas-

tenkataster des Kreises Unna eine Altlastenverdachtsfläche (Grundstück Hagener Straße 35a; Altstand-

ort Nr. 07/185) erfasst, die bereits vollständig überbaut ist. Bislang durchgeführte Erhebungen ergaben 

keine Hinweise oder Erkenntnisse über das Vorliegen eines begründeten Altlastenverdachts. Bei bauli-

chen Änderungen oder Nutzungsänderungen muss das Thema im Rahmen des Baugenehmigungsver-

fahrens jedoch entsprechend abgehandelt werden. 

Eine Beeinträchtigung des Schutzguts Boden ist als unerheblich einzustufen, da sich durch die Aufhe-

bung des Bebauungsplans keine negativen Auswirkungen ergeben.  

Kultur- und sonstige Sachgüter 

Das Schutzziel für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter besteht in der Erhaltung historischer Kultur-

landschaften und Kulturlandschaftsbestandteile von besonders charakteristischer Eigenart, von Stadt- 

und Ortsbildern, Ensembles, geschützten und schützenswerten Bau- und Bodendenkmälern einschließ-

lich deren Umgebung, sofern es für den Erhalt der Eigenart und Schönheit des Denkmals erforderlich 

ist. Im Plangebiet befindet sich auf dem Grundstück Gemarkung Schwerte, Flur 33, Flurstück 82 ein 

Baudenkmal. Zudem grenzen an das Plangebiet zwei weitere Baudenkmäler (Gemarkung Schwerte, Flur 

33, Flurstück 48 sowie Gemarkung Schwerte, Flur 32, Flurstück 413), ein Bodendenkmal (Gemarkung 

Schwerte, Flur 33, Flurstück 425) und der Denkmalbereich „Historischer Stadtkern Schwerte“ an. 

Die Beeinträchtigungen für das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter sind als unerheblich einzu-

stufen. Durch die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 21 ergeben sich hier keine negativen Auswirkun-

gen. Bei baulichen Änderungen oder Nutzungsänderungen müssen im Rahmen des Baugenehmigungs-

verfahrens jedoch die Auswirkungen auf den Umgebungsschutz der genannten Denkmäler und des 

Denkmalbereichs überprüft werden. 
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Wasser 

Das Schutzgut Wasser besitzt unterschiedliche Funktionen für den Naturhaushalt. Hierzu gehören die 

Grundwasserneubildungsfunktion, Grundwasserschutzfunktion, Abflussregulation von Oberflächenge-

wässern und der Lebensraumfunktion von Oberflächengewässern.  

Zu den Zielen des Schutzgutes Wasser sind die Sicherung der Quantität und der Qualität von Grund-

wasservorkommen sowie die Einhaltung und Reinhaltung der Gewässer zu nennen. 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt die „Ordnungsbehördliche Verordnung zur Festset-

zung des Wasserschutzgebietes für das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlagen der Dortmunder 

Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW)“ an der Ruhr. Das Plangebiet befindet sich in der Was-

serschutzzone W III A. Eine Beeinträchtigung des Schutzguts Wasser ist als unerheblich einzustufen, 

da sich durch die Aufhebung des Bebauungsplans keine negativen Auswirkungen ergeben.  

Luft und Klima 

Als Schutzziele sind für das Schutzgut Klima/Luft die Vermeidung von Luftverunreinigungen, die Er-

haltung von Reinluftgebieten sowie die Erhaltung des Bestandsklimas und der lokalklimatischen Rege-

nerations- und Austauschfunktion definiert. Dabei sind die Wärmeregulationsfunktion, die Durchlüf-

tungsfunktion und die Luftreinigungsfunktion zu berücksichtigen.  

Das Gebiet ist insbesondere durch den Straßenverkehr auf der Hagener Straße vorbelastet. Die binnen- 

oder kleinklimatischen Verhältnisse werden durch die unterschiedliche Dichte der Bebauung und die 

öffentlichen Verkehrsflächen der Straßen geprägt.  

Durch die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 21 ergeben sich hier keine negativen Auswirkungen. Die 

Beeinträchtigungen für das Schutzgut Luft und Klima sind daher insgesamt als unerheblich einzustufen.  

Landschaft 

Als wesentliches Schutzziel des Schutzgutes Landschaft ist das Landschaftsbild zu nennen, das es in 

seiner Eigenart, Vielfalt und Schönheit zu erhalten gilt. Gleiches gilt für die Erhaltung ausreichend gro-

ßer unzerschnittener Landschaftsräume. Vor diesem Hintergrund sind insbesondere Landschaftsteile mit 

besonderen Ausprägungen hinsichtlich Struktur und Größe zu betrachten. Daraus abgeleitet ist die land-

schaftsästhetische Funktion zu berücksichtigen.  

Südöstlich des Plangebietes befinden sich ein Landschaftsschutzgebiet und ein geschützter Landschafts-

bestandteil. Die Aufhebung hat keinerlei Auswirkungen auf die Festsetzungen des Landschaftsplanes, 

weshalb keine Beeinträchtigung des Schutzgutes vorliegt. 

Prognose 

Als Beurteilungsmaßstab ist im Falle der hier vorliegenden Planaufhebung davon auszugehen, dass an 

bestehende Gebäude angebaut wird bzw. zum Teil einzelne neue Gebäude errichtet werden. 

Durch die ermöglichten Bautätigkeiten wird das Schutzgut Boden beeinträchtigt, da weitere Flächen 

versiegelt werden könnten. Auch kann teilweise vorhandene Vegetation betroffen sein. Beides wird im 

Baugenehmigungsverfahren geregelt. Das anfallende Niederschlagswasser ist auf den Grundstücksflä-

chen zu versickern. Bei Baumfällungen sind gemäß der Baumschutzsatzung Ersatzpflanzungen vorzu-

nehmen. 

Auswirkungen von Licht, Wärme, Strahlung, Erschütterungen oder sonstigen Belästigungen sowie die 

Erzeugung von Abfällen sind durch die Aufhebung nicht zu erwarten.  
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In der direkten Umgebung des bisherigen Geltungsbereiches sind keine weiteren Bauvorhaben oder Be-

bauungsplanverfahren bekannt. Eine Kumulierung von Auswirkungen auf Grundlage des § 34 BauGB 

möglich werdender Bauvorhaben mit benachbarten Gebieten ist demnach nicht abzusehen. 

Die eingesetzten Techniken und Stoffe möglicher Bauvorhaben lassen sich nicht abschätzen, weiterge-

hende Prüfungen sind im Rahmen eines potenziellen Baugenehmigungsverfahrens vorzunehmen. 

Vermeidung, Verminderung, Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

Angesichts der geringen Effekte für die Umwelt, die aus der Aufhebung resultieren, sind weitere Maß-

nahmen nicht angezeigt.  

Alternativen 

Keine 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen (Krisenfall) 

Es liegen nach derzeitigem Stand keine Informationen über erheblich nachteilige Auswirkungen durch 

Krisenfälle vor. Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Erdbebengebietes und auch Berg-

bautätigkeiten sind dort nicht bekannt. Es liegen darüber hinaus keine Kenntnisse über Hochwasserge-

fährdungen vor. In Reichweite des Wohngebietes gibt es keine gefährdenden Betriebe.  

6.4 Zusätzliche Angaben 

Verwendete Verfahren 

Die Prüfung der umweltrelevanten Aspekte erfolgte aufgrund der Analyse der Ziele und Inhalte des 

Bebauungsplanes, einer vergleichenden Gegenüberstellung der vorhandenen Bebauung/Nutzung mit 

den Festsetzungen des Bebauungsplanes sowie anhand von Ortserkundungen im Plangebiet. Technische 

Verfahren wurden nicht eingesetzt. 

Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Planung (Monitoring) 

In der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB wird die Beschreibung geplanter Maßnahmen zur Über-

wachung der erheblichen Auswirkungen der Umsetzung von Bauleitplänen auf die Umwelt gefordert.  

Entsprechend den Vorgaben des § 4 c BauGB erfolgt eine Überwachung der erheblichen Umweltaus-

wirkungen, die aufgrund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, durch die entsprechende Ge-

meinde. Zielsetzung eines solchen Monitorings ist es, unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen 

frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen zu können.  

Da negative erhebliche Auswirkungen aufgrund der Aufhebung des Bebauungsplans nicht zu erwarten 

sind, ergibt sich für die Überwachung der Umweltauswirkungen i.S. des § 4 c BauGB neben den schon 

v.g. Hinweisen im Rahmen von Bauvorhaben kein besonderes Handlungserfordernis.  

Zu ergänzen ist noch, dass zum Schutz eines durchgrünten Stadtbildes und zur Erhaltung der Lebens-

qualität in der Stadt sowie aus klimatischen und stadtökologischen Gründen der Bestand an Bäumen in 

der Stadt Schwerte durch eine Baumschutzsatzung geschützt wird. 
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Zusammenfassung 

Zur Schaffung weiteren Wohnraums in geringem Maße im Sinne der Nachverdichtung soll der Bebau-

ungsplan Nr. 21 der Stadt Schwerte „Jahnstraße“ aufgehoben werden. Da aktuell kein Planerfordernis 

i.S. des § 1 Abs. 3 BauGB für die Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes gegeben ist, wird der Be-

reich künftig planungsrechtlich auf der Grundlage des § 34 BauGB zu beurteilen sein. Im Ergebnis ist 

festzustellen, dass aufgrund der beabsichtigten Aufhebung des Bebauungsplanes keine nachteiligen – 

somit auch keine erheblichen – Umweltbeeinträchtigungen zu erwarten sind. 

 

 

Schwerte, im August 2022 

 

 

 

Dezernent IV 


